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Bei mangelnder Erfahrung thut man gut, die Einheitspreise durch Anfragen

bei zuverlässigen Handwerksmeistern und Fabrikherren festzustellen, nicht aber

die Angaben von Handbüchern zu benutzen, welche meist veraltet sind und nur

für bestimmte Orte Geltung haben. Allenfalls können die Baukalender, bei

welchen die Preisangaben öfterer Prüfung unterliegen, zu Rate gezogen werden.

Die Vorentwürfe, Erläuterungsberichte und Kostenüberschläge sind dem

Bauherrn vorzulegen oder an die vorgesetzte Dienstbehörde einzureichen. Nach

erfolgter Prüfung durch jene Behörde, bezw. die Supertevisionsinstanz, müssen

jene Arbeiten noch den den späteren Neubau_ benutzenden Behörden oder Per-

sonen (bei Domänen z. B. den Pächtern) zur Außerng vorgelegt, Bedenken am

besten durch kommissarische Beratung erledigt werden.

Laien, welche mit Bauten selten oder gar nicht zu thun haben, sind von

vornherein darauf aufmerksam zu machen, dafs später, nach erfolgter Fertig-

stellung und Genehmigung der ausführlichen Entwürfe und Kostenanschläge,

Abweichungen von diesen nur ausnahmsweise statthaft sind. Bei gröfseren Bau-

ausführungen sind dieselben ihnen jedoch nochmals zur Äufserung vorzulegen.

Dies hat natürlich für Privatbauten keine Geltung. Hier wäre der Bau-

herr von ehrenhaften Baumeistern nur darauf aufmerksam zu machen, dafs Ab-

weichungen vorn genehmigten Entwurfe während der Bauausführung beson—

ders bezahlt werden müssen und die Kosten des Baues gewöhnlich wesentlich

erhöhen.

2. Kapitel.

Architektonische Wettbewerbe.

Im Anschluß an das über die Vorarbeiten Gesagte mögen hier die Grund-

sätze für das Verfahren bei öffentlichen Preisausschreiben in Deutschland, Öster- '

reich und in der Schweiz mitgeteilt werden.

Für die Erlangung von Entwürfen für bedeutendere Bauten wird jetzt

selbst vom Staat häufig der Weg des beschränkten oder öffentlichen Preis-

ausschreibens gewählt. Bei ersterem wird nur eine bestimmte Anzahl von

Architekten zur Bearbeitung der Entwürfe eingeladen, während bei letzterem

es einem jeden freisteht, sich am Wettbewerb zu beteiligen. Nicht immer

führt derselbe unmittelbar zum Ziel. Oft wird unter den mit Preisen ausgezeich-

neten Architekten noch ein zweiter Wettbewerb veranstaltet, weil aus ihren

Entwürfen erst die Schwächen und Lücken des dem Preisausschreiben zu Grunde

gelegten Programms ersichtlich wurden, wobei dann gewöhnlich alle Beteiligten

in gleicher Weise honoriert werden. Oft auch wird dem preisgekrönten Archi—

tekten allein eine Umarbeitung seines Entwurfes aufgegeben, wodurch ein

geringerer Zeitverlust entsteht.

Fast durchweg hat das öffentliche Preisausschreiben den Erfolg, dafs die

Aufgabe von den verschiedenartigsten Gesichtspunkten aus zur Lösung kommt

und man deshalb immer hoffen kann, unter den vielen Entwürfen einen den

Anforderungen entsprechenderen zu bekommen, als wenn ein einzelner Architekt

allein mit der Bearbeitung der Aufgabe betraut wird.

Die vom Verbande deutscher Architekten- und. Ingenieurvereine im Jahre
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Jahre 1898 die am Schluß angefügten Regeln für das Verfahren des Preisgerichtes

bei öffentlichen Wettbewerben empfohlen worden. Die nachstehenden Grund—

sätze haben deshalb bis auf weiteres Geltung.

»Das öffentliche Konkurrenzverfahren entspricht im weiteren Sinne einer Hauptrichtung der

Gegenwart, große und bedeutsame Unternehmungen öffentlich zu behandeln, und dient im engeren

Sinne ebenso sehr den Interessen des Bauherrn, wie denen der Baukünstler. Seine Vorzüge bestehen:

a) in der Vielseitigkeit der Auffassung der gestellten Aufgabe;

b) in der Ermittelung der hervorragenden Talente;

c) in der Beschränkung des Nepotismus und im Ausschluß jeder Monopolisierung;

d) in der stets erneuerten Anregung des öffentlichen Interesses für Bauunternehmungen;

e) in der durch den Wetteifer gesteigerten Anspannung der baukiinstlerischen Kräfte.

Um aber den Bauherrn, wie den sich beteiligenden Baukünstlern eine Garantie fiir den Erfolg

eines öffentlichen Konkurrenzverfahrens zu bieten, ist die allgemeine Annahme folgender Grundsätze

erforderlich:

5 I. Unter den Preisrichtern müssen Fachmänner (Bautechniker) vorwiegend vertreten sein.

5 2. Die Richter sind im Programm zu nennen. Sie müssen dasselbe vor der Veröffentlichung

gebilligt und sich zur Annahme des Richteramtes bereit erklärt haben.

5 3. Die Annahme des Richteramtes bedingt Verzichtleistung auf jede direkte und indirekte

Preisbewerbung und Beteiligung an der Ausführung des betreffenden Baues.

5 4. Die im Programm verlangten Zeichnungen und Berechnungen sollen in der Regel das für

ausgeführte Skizzen und eine summarische, auf Maßeinheiten (In Länge, qm Flächen, Cbm Rauminhalt

u. s. w.) gestützte Kostenermittelung erforderliche Maß nicht überschreiten.

Die Maßstäbe müssen genau vorgeschrieben sein.

Darstellungen von Details dürfen nur verlangt werden, wo diese für den Gedanken des Ent—

wurfes von besonderer Bedeutung sind.

5 5. Es ist im Programm deutlich zu sagen, ob auf die Einhaltung einer bestimmten Bausumme

das maßgebende Hauptgewicht gelegt wird, so daß alle Pläne, welche dieselbe überschreiten, von der

Konkurrenz ausgeschlossen sind — oder ob die genannte Bausumme nur als ungefährer Anhaltspunkt

dienen soll, in welchem Falle den Konkurrenten ein freierer Spielraum ausdrücklich vorbehalten bleibt.

5 6. Die Ausschließung eines Entwurfes von der Preisbewerbung findet statt:

3) wenn derselbe nicht rechtzeitig eingeliefert ist;

b) wenn derselbe wesentlich gegen das Programm verstößt.

Stümperhafte oder in der Grundidee verfehlte Entwürfe können von der Preiszuerkennung aus-

geschlossen werden. Die Ausschließung ist zu begründen.

Von den angenommenen Entwürfen sind durch die Preisrichter diejenigen Projektstücke von

der Beurteilung und Ausstellung auszuschließen, welche über das verlangte Maß hinausgehen.

5 7. Soweit hiernach konkurrenzfähige Arbeiten vorhanden sind, sollen die ausgesetzten Preise

an die relativ besten Entwürfe verliehen werden. Nur wenn die Preisrichter einstimmig der Ansicht

sind, daß keine Arbeit des ersten Preises würdig sei, ist es zulässig, die für Preise ausgesetzte Gesamt—

summe in anderer Verteilung zur Auszeichnung der hervorragendsten Entwürfe zu verwenden.

58. Sämtliche zur Beurteilung angenommenen Arbeiten sind mindestens 2 Wochen lang,

in der Regel nach der Entscheidung des Preisgerichtes, öffentlich auszustellen, das gutachtlich begründete

Urteil der Preisrichter ist öffentlich bekannt zu machen.

@ 9. Die preisgekrönten Entwürfe sind nur insofern Eigentum des Preisausschreibers, bezw.

des Bauherrn, als sie für die betreffende Ausführung benutzt werden.

Das Recht der Publikation, sowie einer anderweiten Verwendung des Entwurfes bleibt dem

Verfasser.

@ 10. Der Preis, oder wenn mehrere Preise ausgesetzt sind, die Summe derselben muß

mindestens das Doppelte des Honorars betragen, welches die Hamburger Normen vom September 1868

für die Position »Entwürfe« festsetzen. Bei mehreren Preisen soll der erste Preis wenigstens dem ein-

fachen Betrage des vorgedachten Honorars entsprechen.

Durch folgende Regeln für das Preisgericht sind, wie bereits erwähnt,

diese Grundsätze ergänzt worden:

»r. Die Preisdchter stellen die Zahl der wettbewerbsfähigen Arbeiten fest auf Grund eines nach

den Eingangsnummern geordneten und die Kennworte enthaltenden Verzeichnisses der Arbeiten,

welchem die Angaben über das Ergebnis der unter sachkundiger Leitung vorgenommenen technischen

und rechnerischen Vorprüfung beigefügt sind. ‘
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2. Uber die Ausscheidung der durchaus geringwertigen Arbeiten wird in gemeinsamer Sitzung

Beschlufs gefa£st.

3. Die dann verbleibenden Entwürfe sind unter die technischen Mitglieder des Preisgerichtes

zur genauen Prüfung in der Regel zu verteilen. Jeder Entwurf ist mindestens durch zwei Preisrichter

zu beurteilen.

4. Über jeden Entwurf ist in gemeinsamer Sitzung zu berichten.

5. Das Preisgericht ordnet sodann die Arbeiten in zwei Klassen, deren eine vom Wettbewerbe

um die Preise ausscheidet.

6. Die verbleibenden Entwürfe werden nochmals gemeinschaftlich geprüft. Hierbei wird end-

giltig festgestellt, welche Entwürfe weiter auszuscheiden sind.

7. Fiir die noch verbleibenden Arbeiten wird die Reihenfolge der Preise durch Abstimmung

festgesetzt. _

8. Über sämtliche Vorgänge zu 1—7 sind Verhandlungen aufzunehmen, die zu unterschreiben sind.

9. Alle Entscheidungen des Preisgerichtes erfolgen mit einfacher Mehrheit.

10. Das Preisgericht hat seinen Obliegenheiten (vergl. 55 6, 7 u. 8 der Grundsätze für das

Verfahren bei Wettbewerben) so sorgfältig und so schnell als möglich nachzukommen und hat die

ausschreibende Stelle zu veranlassen, dafs die nötigen Bekanntmachungen, auch über Rückgabe der

Entwürfe und über etwaige Ausführung eines der preisgekrönten Entwürfe, bald erfolgen.«

Die durch den österreichischen Ingenieur- und. Architekten—Verein zu Wien G 2ä'__t

1874 aufgestellten Grundsätze haben folgenden Wortlaut:
für das

M. Ein allgemeines Konkurrenzverfahren kann eine Bewerbung um die ausgesetzten Preise und Verfahren

die Leitung der Ausführung des Konkurrenzobjekts sein, oder es ist damit die Oii'ertstellung zur Über-'Jei ögf;tsl_i°hen

nahme der Ausführung als Unternehmer verknüpft. In letzterem Falle kann die Aussetzung von ausschreiben

Preisen entfallen.
in Österreich.

Die Konkurrenz kann als eine anonyme oder unter Namensmznmmg eingeleitet werden.

2. Das Programm mui's aufser den Forderungen festsetzen:

a) den Grad der Ausführlichkeit der Darstellung des Entwurfes, welche bei architektonischen

Konkurrenzen nicht zu weit gehen soll;

(3) Maßstäbe;

y) den unüberschreitbaren Kostenpreis, wenn ein solcher maßgebend sein soll;

8) die ausgesetzt€n Preise;

€) Termin und Ort der Einlieferung;

%) die Namen der Juroren, mindestens diejenigen der Faehmänner der Jury.

3. Der erste Preis soll mindestens von der Höhe des für eine entsprechende Projektbearbeitung

üblichen Honorars sein.

4. Die Jury soll mindestens zu % aus Fachmännern bestehen. In wichtigen Fällen oder bei

internationalen Konkurrenzen soll ein Teil der Fachmänner aus dem Auslande berufen werden.

5. Die Juroren sollen direkt und indirekt der Konkurrenz fern bleiben.

6. Bei Konkurrenzen mit Namensnennung kann die Jury aus sämtlichen Konkurrenten oder

deren Vertretern unter Hinzutreten einer Anzahl vom Auftraggeber erwählter Juroren gebildet

werden. Die letzteren sollen nicht mehr als 1/3 der Jury bilden. Jeder Konkurrent hat sein Projekt

der Jury zu erläutern. Die Abstimmung findet mit unterschriebenen Stimmzetteln statt. Niemand

darf für sein Projekt stimmen.

7. Die Projekte sind vor der Bewerbung öifentlich auszustellen.

8. Nur verspätete Einlieferun_g oder Nichtbeachten der 5 2 sub a, b, c u. e aufgestellten Be-

dingungen berechtigen zur Ablehnung des Projekts aus formalen Gründen.

9. Das Urteil der Jury ist in einem zu publizierenden Gutachten zu begründen.

10. Eine Nichtverteilung der Preise ist, unter Motivierung, nur bei durchweg unbrauchbaren

Arbeiten zulässig. Anderenfalls müssen die Preise unter die besten Entwürfe verteilt werden. Dem

Bauherrn bleibt volle Freiheit bezüglich der Nichtbenutzung der prämiierten Projekte oder anderweiter

Verfolgung seiner Zwecke.

II. Den Autoren bleibt das geistige Eigentum der Projekte. Bei Ausführung eines Projekts

mufs der Autor zur Detaillierung und Ausführung weiter herangezogen oder nach Vereinbarung

abgefunden werden.«

Während bei diesen österreichischen Grundsätzen die Ausführung des “'
Grundsätze für

Bauwerkes mit der Beschaffung des Entwurfes verbunden Ist, schliefsen sich dle bdes_‚gertflzghlrlen
el 0 en IC en

durch den schweizerischen Ingenieur— und Architektenverein aufgestellten Grund- Preis.
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»5 1. Das möglichst klar und bestimmt abzufassende Programm soll an Ausführlichkeit der

Arbeit nicht mehr verlangen, als zum allgemeinen Verständnis des Entwurfes erforderlich ist. Die

Bedingungen, auf welche ein Hauptgewicht gelegt wird, sind genau zu bezeichnen. Die Maßstäbe für

die Zeichnungen sind genau vorzuschreiben; solche, die ein zu großes Format der Zeichnungen be-'

dingen, sind zu vermeiden. In der Regel ist eine skizzenweise Bearbeitung der verlangten Pläne zu

empfehlen. Alle durch das Programm nicht verlangten Zeichnungen fallen bei Beurteilung des

Projekts außer Betracht. ‘

5 2. In der Regel sollen nur summarische Kostenberechnungen verlangt werden; wird auf die

Einhaltung einer bestimmten Bausumme ein maßgebendes Gewicht gelegt, so soll das im Programm

deutlich gesagt sein und soll womöglich neben der Bausumme auch angegeben werden, welcher

Einheitspreis für das cbm anzunehmen sei, und wie der Kubikinhalt berechnet werden soll. Entwürfe,

die sich zu weit von der festgesetzten Summe entfernen, sind dann auszuschließen.

5 3. Der für die Bearbeitung der Entwürfe festzusetzende Termin darf nicht zu kurz bemessen

sein. Es kann derselbe unter ganz besonderen Umständen wohl verlängert, aber nie verkürzt

werden.

9 4. Die Ausschließung eines Entwurfes von der Preisbewerbung muß stattfinden:

a) bei Einlieferung der Pläne nach Ablauf des Einreichungstermins;

b) in Folge wesentlicher Abweichung vom Programm.

5 5. Eine ausgeschriebene Konkurrenz darf nie rückgängig gemacht werden; die ausgesetzte

Summe muß unbedingt an die relativ besten Entwürfe verteilt werden.

5 6. Die Mehrheit des Preisgerichtes muß aus Fachmännern bestehen; bei der Wahl derselben

sollen Vorschläge der betreffenden Fachvereine möglichst berücksichtigt werden.

5 7. Die Preisrichter sind im Programm zu nennen. Sie müssen dasselbe, sowie die Konkurrenz-

bedingungen vor der Veröffentlichung gebilligt und sich zur Annahme des Richteramtes bereit erklärt

haben. Sie sollen womöglich nicht einer Schule oder Richtung angehören.

5 8. Die Annahme des Richteramtes bedingt Verzichtleistung auf jede direkte oder indirekte

Preisbewerbung.

@ 9. Grundsätzlich wird angenommen, daß dem Verfasser des erstprämiierten Entwurfes die

Leitung der Ausführung seines Entwurfes übertragen werden soll, sofern nicht zwingende Gründe da-

gegen sprechen. Wird kein erster Preis erteilt, so ist dem Autor des zweiten Entwurfes, Welcher zur

Ausführung gelangt, die Planbearbeitung resp. Bauleitung zu übertragen. Behält sich der Veranstalter

der Konkurrenz in Bezug auf die Leitung der Ausführung freie Hand vor, so ist dies im Programm

ausdrücklich bekannt zu geben.

5 10. Die preisgekrönten Entwürfe werden nur insofern Eigentum des Bauherrn, als sie fiir

die betreffende Ausführung benutzt werden. Die Verfasser behalten das geistige Eigentumsrecht

ihrer Entwürfe.

@ n. Sämtliche eingelieferte Arbeiten sind mindestens 2 Wochen lang öffentlich auszustellen.

Das Urteil des Preisgerichtes ist zu motivieren; es soll in kürzester Frist erfolgen und sämtlichen

Konkurrenten zugestellt werden. Das Urteil, sowie die Zeit der Ausstellung ist öffentlich bekannt

zu machen.

5 12. Der erste Preis soll mindestens der angemessenen Honorierung eines Fachmannes für die

verlangten Arbeiten entsprechen.

3. Kapitel.

Architektenhonorare.

Die Honorarnorm für baukünstlerische Arbeiten wurde im Jahre 1871 von.

der I. Abgeordneten-Versammlung des Verbandes deutscher Architekten— und

Ingenieurvereine zu Berlin festgestellt und im Jahre 1888 revidiert. Diese Norm

ist nur für den Bauherrn bindend, wenn der Architekt sich dieselbe von ihm

vor Beginn seiner Thätigkeit hatte schriftlich anerkennen lassen. Ist dies ver-

säumt, so hängt es bei Rechtsstreitigkeiten ganz von der Auffassung des

Richters ab, welche sich auf ein Gutachten Sachverständiger stützen wird, ob

er die in Rechnung gestellten Preise für angemessen hält oder nicht. Vielseitig

werden die nachstehend angeführten Honorarsätze jetzt für veraltet und be-


